
Zeitweilige Kletterverbote  2011
Sächsische Schweiz 
Diese Zusammenstellung enthält nur die zeitweiligen Kletterverbote in der Sächsischen Schweiz, die im Jahr 
2011 gelten. 
Unbedingt zu beachten ist, dass aus einigen zeitweiligen Sperrungen der letzten Jahre inzwischen ständige 
zeitweilige Sperrungen geworden sind:  
a) bis 30. Juni: Tiefblickspitze (Nr. 50) im Brandgebiet
b) bis 15. August: Kirnitzschturm (Nr. 77), Kladderadatsch (Nr. 78) und Kirnitzschwand (Nr. 79) im 

Unteren Kirnitzschtal in den Schrammsteinen.

a) bis 30. Juni 2011

– Adolf-Hermann-Fels (Nr. 15) im Rathener Gebiet:  vollständig 

– Hoher Torstein (Nr. 69) in den Schrammsteinen:  Ostseite, alle Aufstiege zwischen der NO-Kante 
(„Direkter Neuer Weg“; VIIIc) und dem „Schartenweg“ (III)/Hohes Schrammtor.  
Achtung!  In der Westseite und Nordseite darf geklettert werden; beim Ausstieg von der Terrasse auf den Gipfel dürfen 
nur die Routen an der Westseite benutzt werden. Auf dem Gipfel bitte ruhig verhalten und Aufenthalt nicht ausdehnen. 
Achtung!  Die Sperrung gilt auch für die 2 Boofen an der Ostseite!

– Achtung! Neu:  Die bisherige Sperrung von Fluchtwand (Nr. 55) und Flüchtling (Nr. 56) im Schmilkaer 
Gebiet wurde aufgehoben!

– Siegfried (Nr. 113) in den Affensteinen:  vollständig 
Die ständige Sperrung vom 15.2. bis 1.4. wird zeitweilig bis 30.6.2011 verlängert!

– Jortanshorn (Nr. 20) im Großen Zschand:  gesamte Ostseite, das heißt: alle Aufstiege zwischen dem 
Alten Weg (III = linke Begrenzung) und dem Nordkamin (III = rechte Begrenzung)
Achtung!  An allen anderen Aufstiegen darf geklettert werden. Auf dem Gipfel bitte ruhig verhalten und Aufenthalt 
nicht ausdehnen. Der Kletterzugang am Wandfuß darf ruhig und zügig begangen werden.

– Hinterer Hickelturm (Nr.60) im Großen Zschand:  vollständig
Die ständige Sperrung vom 15.2. bis 1.4. wird zeitweilig bis 30.6.2011 verlängert!

–  Achtung! Neu:  Die bisherige Sperrung der Zwillinge (Nr. 69) am Pfaffenstein wurde aufgehoben!

– Am Kleinen Zschirnstein ist die Boofe gesperrt, die sich etwa 200 m südlich unterhalb des „Wackelsteins“ 
befindet.  Am Großen Zschirnstein befindet sich in der Ostseite eine Hortschutzzone.
Beide Sperrungen betreffen keine Klettergipfel!

b) bis 15. August 2011

– Achtung! Neu:  Die bisherige Sperrung von Totenkirchl (Nr. 119) und Amselgrundturm (Nr. 120) im 
Rathener Gebiet wurde aufgehoben!

– Brandkopf (Nr. 62), Hunskirchlerspitze (Nr. 66) und Dastellochturm (Nr. 67) in der Speisekammer im 
Brandgebiet:  vollständig

 Achtung!  Der Kletterzugang aus der Speisekammer zu den Gipfeln Brandturm (Nr. 63), Auguste (Nr. 64) 
und August (Nr. 65) darf benutzt werden; das Begehen sollte jedoch ruhig und zügig erfolgen.

– Promon (Nr. 83) in den Ochelwänden/Brandgebiet:  vollständig.

Die von den Naturschutzbehörden aus Artenschutzgründen fallweise festgelegten zeitweiligen Sperrungen von 
Klettergipfeln, Zugangswegen und Boofen sind unbedingt einzuhalten!

Quelle: Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz

Dresden, am 27. 05. 2011                                                               Zusammengestellt von Dietmar Heinicke, SBB

(Änderungen gegenüber dem 19.04.2011:  Drei der bisherigen Sperrungen wurden inzwischen aufgehoben!)


